
Endlich Schutz 
für Klassiker im 
Werkstattbetrieb

Gewöhnliche Versicherer haben oft wenig Erfahrung mit Lieb-
haberfahrzeugen. Die Folge: Diese Fahrzeuge sind häufig unterver-
sichert oder vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Deswegen 
haben wir mit der OCC-Handel- und Handwerkversicherung 
eine Lösung zum perfekten Schutz von Werkstatt und Handel 
geschaffen.

Jeder Betrieb kann so individuell abgesichert werden. Wir unter-
stützen Sie gerne mit unserer Expertise.

„Für mich ist jeder Oldtimerhändler 
und jede Oldtimerwerkstatt einzig-
artig. Und genauso muss auch die 
Versicherung sein. Individuell und 
maßgeschneidert nach den Bedürf-
nissen des Inhabers.“

Marco Wenzl, Spezialist für 
Handel-Handwerk



Wir sind schnell und unkompliziert für Sie da.

OCC.Assekuradeur

Was können wir 
noch für Sie tun?

Die Lösung Ihres Anliegens ist bei uns immer nur einen Klick, 
Anruf oder eine E-Mail entfernt. Im OCC-Vermittlerportal können 
Sie bequem und eigenständig Beiträge berechnen und Ihre 
Kundendaten pflegen.

OCC Assekuradeur GmbH
Wielandstraße 14 b-c
23558 Lübeck

T +49 451 871 84-0
F +49 451 871 84-900

handelhandwerk@occ.eu
occ.eu/handel-handwerk

OCC ist ausgezeichnet.

www.vema-eg.de
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Die OCC-Handel- und 
Handwerkversicherung 

Besonderer Schutz für spezielle 
Händler und Werkstätten

occ.eu/handel-handwerk



Statistik: Fahrzeuge 
werden immer älter 

48,5 Mio. Pkw sind laut Kraftfahrt-
bundesamt in Deutschland  
zugelassen (Stand: 1.1.2022).

25% der Fahrzeuge sind 
älter als 15 Jahre.

10% der Fahrzeuge sind 
älter als 20 Jahre.

Rund 5 Mio. Pkw sind Oldtimer oder Youngtimer – Tendenz  
steigend. Dies bedeutet ein großes Potenzial und bedarf einer  
adäquaten Absicherung.



Darum eine OCC-Handel- und 
Handwerkversicherung:

  Höhere Expertise als klassische Autohausversicherer im
 Schadenfall mit Liebhaberfahrzeugen

  Einschluss von Fahrzeugen, die älter als 20 Jahre sind

  Individuelle Versicherungssummen

 Ausreichende Deckung für den Wertzuwachs von Fahrzeugen  
 während der Restaurierung (unternehmerisches Risiko)

Bitte senden Sie uns den Anfragebogen an  
handelhandwerk@occ.eu und wir erstellen Ihnen ein Angebot.  
Download unter occ.eu/handel-handwerk oder scannen Sie hier:

Möchten Sie ein Angebot erhalten?

Volle Absicherung 
rund um den 
Werkstattbetrieb
Wir haben die besten Eigenschaften in einer 
Versicherung vereint:

  Absicherung von Neu- und Altfahrzeugen

  Absicherung von Geschäftsinhalt

  Absicherung der elektronischen Geschäftsausstattung

 Betriebshaftpflicht inkl. Umwelt-, Internet- und Zusatzhaftpflicht

  Auswahl zwischen unterschiedlichen Deckungen
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Mitversicherte 
Leistungen

 Betriebshaftpflicht

• Allgemeine Betriebshaftpflicht für Werkstätten und Händler 

• Zusatzhaftpflicht für Tätigkeitsschäden am Fahrzeug bis 100.000 € (kann   
 gegen Mehrprämie erhöht werden) eingeschlossen - deckt alle Arbeiten an  
 Neu -und Altfahrzeugen inklusive Oldtimern ab. 

• Mietsachschäden am Gebäude bis 1 Mio. €

• Tätigkeitsschäden an fremden Hilfsmitteln (z.B. geliehene Werkzeuge und  
 Geräte) bis 50.000 €

• Inklusive Umwelthaftpflicht und Internethaftpflicht

  Geschäftsinhalt

• Leistungen im Paket wählbar, z.B. Feuer inkl. Spannungsschäden,  
 Leitungswasser, Elementargefahren, Einbruch-Diebstahl etc.

• Nicht zulassungsfähige Fahrzeuge, die z.B. keine Öl- und Schmierstoffe  
 enthalten, können mitversichert werden

  Elektronikversicherung

• Schäden an elektronischen und elektrotechnischen Anlagen sowie  
 Kommunikations-, Informations- und Bürotechnik

• Beispielweise für Software, die zum Auslesen mit dem OBD-Stecker  
  benötigt wird

  Handel-Handwerk

• Kfz-Versicherung (Teil- oder Vollkasko) für zulassungspflichtige, aber nicht  
 zugelassene Fahrzeuge in Werkstatt- und Händlerobhut

• Schutz für eigene und fremde Fahrzeuge (Händler- und Kommissions- 
 fahrzeuge) 

• 7 Tage vorläufige Deckung für angekaufte oder verkaufte (aber noch nicht   
 umgeschriebene) Fahrzeuge in Höhe des Rechnungsbetrags (kein Wertgut-  
 achten erforderlich)

• Schäden an abmontierten oder gelagerten Fahrzeugteilen


